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Stellenausschreibung

Der Landkreis Kronach bietet  
zum 1. September 2021  

einen Platz für die Ausbildung zum  
Verwaltungswirt/zur Verwaltungswirtin  

in der Kommunalverwaltung.

Die Bewerberinnen und Bewerber müssen am zentralen 
Auswahlverfahren teilnehmen, das am 6. Juli 2020 durch 
die Geschäftsstelle des Bayerischen Landespersonal-
ausschusses abgehalten wird. Zulassungsvoraussetzun-
gen dafür sind:
• deutsche Staatsangehörigkeit (Art. 116 Grundgesetz) 

oder die eines anderen Mitgliedstaates der Europäi-
schen Union oder die Staatsangehörigkeit von Island, 
Liechtenstein, Norwegen oder der Schweiz bis zur 
Einstellung,

• qualifizierender Abschluss einer Haupt- oder Mittel-
schule, mittlerer Schulabschluss oder anderer gleich- 
bzw. höherwertiger Schulabschluss bis zum 1. Sep-
tember 2021

• Lebensalter zum Einstellungszeitpunkt: höchstens 44 
Jahre

• förmlicher Antrag auf Zulassung zum Auswahlverfahren

 Der Antrag muss bis spätestens 6. Mai 2020 dem 
Landratsamt Kronach, Organisation und Personal, 
Güterstraße 18, 96317 Kronach, vorliegen. Die ent-

sprechenden Formulare (Zulassungsantrag, Hinweise 
zum Verfahren einschließlich Verzeichnis der Postleit-
zahlen) stehen auf unserer Internetseite unter www.
landkreis-kronach.de zum Download bereit, können 
aber auch im Landratsamt Kronach, Zimmer-Nr. 212, 
abgeholt werden.

Wir bitten, davon abzusehen, derzeit komplette Bewer-
bungsunterlagen zu übersenden. 

Weiterführende Informationen zum Auswahlverfahren 
erhalten Sie unter www.lpa.bayern.de . Darüber hinaus 
steht Frau Müller unter Tel.-Nr. 09261/678-206 für Aus-
künfte gerne zur Verfügung. 

Kronach, 06.02.2020
Landratsamt
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Bekanntmachung 
Bauleitplanung der Stadt Kronach; 

Bebauungsplan  
„Alte Heeresstraße - Sandäcker“  

in Vogtendorf (Nr. 117); 
Öffentliche Auslegung

Der Stadtrat der Stadt Kronach hat in der Sitzung vom 
27.01.2020 den Entwurf des Bebauungsplans gebilligt. 
Die öffentliche Auslegung ist gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
durchzuführen. Die Dauer der Auslegung und die Frist zur 
Stellungnahme wurde gem. § 4 a Abs. 3 Satz 3 verkürzt.
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Der Entwurf des Bebauungsplans für das Gebiet „Alte 
Heeresstraße - Sandäcker“ und die Begründung liegen 
im Rathaus der Stadt Kronach, Zimmer 148, Anschrift: 
Marktplatz 5, 96317 Kronach, 

von Dienstag, 18.02.2020 
mit Dienstag, 03.03.2020

während folgender Zeiten

vormittags:
Montag bis Donnerstag  von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Freitag von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr

nachmittags:
Montag von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Mittwoch von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Donnerstag von 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr

öffentlich aus. Andere Termine zwischen 7:00 Uhr und 
17:00 Uhr, Freitag zwischen 7:00 Uhr und 8:00 Uhr, kön-
nen telefonisch unter den Telefonnummer 09261/97-274 
(Herr Köstner) bzw. -267 (Herr Gerber) vereinbart werden.

Zusätzlich ist der Planentwurf mit der Begründung auch 
an der Aushangtafel im Flur angebracht. Der Inhalt dieser 
Bekanntmachung und die nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB 
auszulegenden Unterlagen sind auf der Internetseite der 
Stadt Kronach veröffentlicht.

Stellungnahmen können während dieser Frist schriftlich 
oder während der Dienststunden zur Niederschrift abge-
geben werden. Es wird darauf hingewiesen, dass Stel-
lungnahmen gem. § 4 a Abs. 3 BauGB nur zu den geän-
derten bzw. ergänzten Teilen abgegeben werden können. 

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können 
bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan „Al-
te Heeresstraße - Sandäcker“ unberücksichtigt bleiben, 
wenn die Stadt den Inhalt nicht kannte und nicht hätte 
kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit 
des Bebauungsplans nicht von Bedeutung ist. 

Folgende umweltrelevanten Informationen sind verfüg-
bar: 

Schutzgut Art der vorhandenen Information

Mensch Es werden Aussagen getroffen 
bzw. Hinweise gegeben zu Immis-
sionen (Stellungnahme des Amts 
für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten Kulmbach, sowie des 
Staatlichen Bauamts Bamberg)

Tiere und Pflanzen Aussagen bzw. Hinweise zu 
Baumpflanzungen, bestehende 
Pflanzen sowie Fassadenbegrü-
nungen (Stellungnahme des Land-
ratsamts und im Bebauungsplan). 
Naturschutz (Stellungnahme des 
Landratsamtes Kronach)

Boden Landwirtschaftliche Nutzflächen, 
Ausgleichsflächen (Stellungnah-
me des Landratsamts und des 
Bayerischen Bauernverbands)
Untergrundverhältnisse, Altlasten 
(Stellungnahme des Landratsamts 
und des Wasserwirtschaftsamts)

Schutzgut Art der vorhandenen Information

Wasser Gewässer, Abwasserentsorgung 
(Stellungnahme des Landratsamts, 
des Wasserwirtschaftsamts, des 
Bayerischen Bauernverbands) 
Überschwemmungsgebiet, Grund-
wasser, Wasserschutzgebiete und 
Oberflächenwasser (Stellungnah-
me des Wasserwirtschaftsamts 
Kronach)

Luft Es werden Aussagen getroffen 
bzw. Hinweise gegeben (Umwelt-
bericht) 

Klima Aufheizungseffekt (Umweltbericht)

Landschaft Integration des Bauvorhabens in 
die Umgebung (Umweltbericht) 

Kultur und sonst. 
Sachgüter

Baustil (Kreisheimatpfleger des 
Landkreises Kronach)

Wechselwirkung en Zwischen den Schutzgütern Bo-
den, Wasserhaushalt und klein-
klimatischen Zusammenhängen 
(Aufheizungseffekt) vorhanden 
(Umweltbericht)

Datenschutz: 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf 
der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i. 
V. mit § 3 BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stel-
lungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten 
Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Wei-
tere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt 
„Datenschutzrechtliche Informationspflichten im Bauleit-
planverfahren“ in der Bauverwaltung. 

Kronach, 30.01.2020
STADT KRONACH

Wolfgang Beiergrößlein
Erster Bürgermeister

Landratsamt Kronach
Löffler 

Landrat


